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An der Sicherheitsverbundsübung 2014 (SVU
14) vom 3. bis 21. November werden 26 Kan-

tone, Bundesstellen aller sieben Departemen-
te, Armee, Krisenorganisationen und die Pri-
vatwirtschaft teilnehmen. Der Schwerpunkt
der Übung liegt auf der politisch-strategischen
Ebene, vom Krisenmanagement bis zur politi-
sehen Entscheidungsfindung.
Zu den verschiedenen Modulen folgende In-
formationen:

Notlage

Blackouts sind regional begrenzte, unvorher-
sehbare Unterbrüche in der Stromversorgung
von der Dauer einiger Minuten bis zu Tagen.
Bei einer Strommangellage sind Angebot und

Nachfrage wegen zu geringen Produktions-,
Übertragungs- und/oder Importkapazitäten
während Wochen oder Monaten nicht mehr
im Einklang. Das Szenario der SVU 14 be-

inhaltet eine länger anhaltende Strommangel-
läge.
Die wirtschaftliche Landesversorgung (WL)
hat den Auftrag die Schweiz mit lebenswich-
tigen Dienstleistungen und Gütern im Falle
einer schweren Mangellage, welche die Wirt-
schaft nicht selbst beheben kann, zu versor-

gen. Die WL erarbeitet für die Bewältigung
einer Strommangellage zusammen mit der
Branche Massnahmen, um das Gleichgewicht
von Angebot und Nachfrage auf reduziertem
Niveau aufrecht zu erhalten.

Zur Bewältigung einer Strommangellage hat
die WL drei Massnahmen vorbereitet:
1. Vorgesehene Verwendungseinschränkun-

gen: Stromnutzung wird für gewisse An-
Wendungen begrenzt oder vorübergehend
verboten.

2. Grossverbraucher können der Kontingen-
tierung ihres Stromverbrauchs unterstellt
werden. Reduzierte Strommenge während

festgelegter Periode.
3. Anordnung von periodischen Netzabschal-

tungen. Vollabschaltung in Regionen, sek-

torenweise in regelmässigen Abständen von
einigen Stunden.

Ziel der Massnahmen: Angebot und Nachfra-

ge beim Strom in Einklang behalten, Netz-
Zusammenbruch verhindern, eine reduzierte

Stromversorgung ermöglichen.
Der Bund ist zur Umsetzung der vorbereite-
ten Bewirtschaftungsmassnahmen der WL
auf dem Gebiet der Elektrizität im Krisenfall

auf die Privatwirtschaft angewiesen; er hat
die Vollzugsaufgabe dem Verband Schwei-
zerischer Elektrizitätsunternehmen VSE bzw.
der Organisation für die Stromversorgung in
ausserordentlichen Lagen OSTRAL übertra-

gen.

Pandemie

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) ist ver-
antwortlich für die Gesundheit der Schweizer
Bevölkerung; es setzt sich kompetent für die
Gesundheit ein und fördert eine gesunde Le-
bensweise. Das BAG ist verantwortlich dafür,
dass unser Gesundheitssystem leistungsfähig
und bezahlbar bleibt. Eine intakte Gesundheit
ist die Voraussetzung dafür, dass Menschen

produktiv und selbst bestimmt leben können.
Die wichtigsten Vorgaben zur Gesundheit sind
in der Bundesverfassung geregelt.
Die Menschen in der Schweiz sollen mit ihrer
Gesundheit kompetent und verantwortungsbe-
wusst umgehen können. Das Gesundheitssys-
tem stellt vor grossen Herausforderungen. Zu
diesem Zweck hat der Bundesrat die Strategie
«Gesundheit 2020» mit 36 Massnahmen ver-
abschiedet: Lebensqualität der Menschen ver-
bessern, Chancengleichheit erhöhen, Transpa-
renz und Versorgungsqualität optimieren. Ziel
ist es, das Schweizer Gesundheitssystem opti-
mal auf die Zukunft auszurichten.
Das Modul Pandemie wird vom BAG in Ko-
operation mit dem Bundesamt für Bevölke-
rungsschutz (BABS) durchgeführt. Im ersten
Teil befasst sich der Bundesstab ABC- und

Naturereignisse (ABCN), der Krisenstab des

BAG und das Sanitätsdienstliche Koordina-
tionsgremium (SANKO) mit dem Nationalen
Pandemieplan. Im zweiten Teil werden die
Kantone, ausgehend vom Nationalen Pande-

mieplan, die Umsetzung der kantonalen Pan-

demiepläne erarbeiten.

Die zwei weiteren Module sind einerseits das

IKT-Modul (Technik und Infrastrukturen der

Führungsunterstützung) und anderseits das

Modul SVU 14-A (Armee mit ihren Vörberei-

tungen auf der militärstrategischen Stufe).

Quelle: www.svul4.ch
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